
 

A n t r a g : 

 

1. Die Ergebnisse der frühzeitigen Öffent-

lichkeitsbeteiligung vom 18.11.2021 

werden zur Kenntnis genommen. 

 

2. Auf eine Umweltprüfung wird im Zusam-

menhang mit dem vereinfachten Verfah-

ren nach § 13 BauGB verzichtet. Die Be-

lange von Natur- und Umwelt wurden je-

doch gem. § 1 a BauGB geprüft und sind 

in die Begründung eingeflossen. 

 

3. Der Entwurf der Satzung über die Auf-

stellung des Bebauungsplanes Nr. 189 

„Störpark“ für das Gebiet südwestlich der 

L 322 „Haart“, östlich der Wohnbebauung 

der Emil-Köster-Straße und nördlich des 

Landschaftsraumes der Geilenbek im 

Stadtteil Brachenfeld-Ruthenberg, beste-

hend aus der Planzeichnung (Teil A) und 

dem Text (Teil B); sowie die dazugehöri-

ge Begründung werden in der vorliegen-

den Fassung gebilligt. 

 

4. Der Entwurf des Bebauungsplanes 

Nr. 189 „Störpark“ mit der dazugehöri-

gen Begründung ist nach § 3 Abs. 2 

BauGB öffentlich auszulegen; die Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange sind nach § 4 Abs. 2 BauGB zu be-

teiligen. 

 

 


